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Reissner § 1 IESG

Teil I:

Kommentierung des  
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes

BG vom 2. 6. 1977 BGBl 324 über die Sicherung von  
Arbeitnehmeransprüchen im Falle der Insolvenz des AG  

(Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz – IESG), idF der BGBl 1979/107, 
1980/580, 1981/209, 1982/647, 1983/613, 1985/104, 1986/69, 

1986/325, 1986/395, 1987/618, 1990/282, 1991/628, 1992/835, 
1993/532, 1993/799, 1993/817, 1994/153, 1994/314, 1995/297, 

1996/742, 1996/754, I 1997/107, I 1998/30, I 1999/73, I 2000/ 26,  
I 2000/44, I 2000/142, I 2001/88, I 2002/100, I 2002/158, I 2003/71,  
I 2004/77, I 2005/8, I 2005/36, I 2005/102, I 2005/114, I 2005/139,  
I 2006/86, I 2007/104, I 2008/82, I 2009/70, I 2009/90, I 2009/148,  
I 2010/29, I 2010/111, I 2011/24, I 2011/39, I 2012/35, I 2014/30,  

I 2015/34, I 2015/113, I 2017/122, I 2017/123 und I 2017/154.

Vorbemerkungen zum IESG

1. Rechtsgrundlagen und Konzeption der  
Insolvenz-Entgeltsicherung

Die Insolvenz-Entgeltsicherung ist im IESG geregelt. Das IESG ist ein 
Sozial versicherungsgesetz, welches durch die Festlegung von Leistungspflich-
ten eines in erster Linie durch einen Arbeitgeberzuschlag zum Arbeitslosen-
versicherungsbeitrag gespeisten IEF die Befriedigung von offen gebliebenen 
Ansprüchen von AN (und sonstigen Anspruchsberechtigten) bei Insolvenz des 
AG (und sonstigen Anknüpfungstatbeständen) bezweckt. Der IEF hat eigene 
Rechtspersönlichkeit und wird von der IEF-Service GmbH – diese ist vom 
Bund mit den entsprechenden Aufgaben beliehen – vertreten.

Die auf Grund des G beglichenen Ansprüche gehen gem § 11 IESG per 
Legalzession auf den IEF über. Dieser hat die übergegangenen Ansprüche zB 
im entsprechenden Insolvenzverfahren gegen den Schuldner (dh idR den AG) 
zu verfolgen.

Eine einschlägige Garantieeinrichtung und entsprechende Anspruchs-
garantien zu Gunsten der AN sind nach den Vorgaben der InsolvenzRL 
2008/94/EG (zum Normtext s Anhang) unionsrechtlich verpflichtend.
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Voraussetzungen des Anspruches
§ 1. (1) Anspruch auf Insolvenz-Entgelt haben Arbeitnehmer, freie 

Dienstnehmer im Sinne des § 4 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, Heimarbeiter und ihre Hin-
terbliebenen sowie ihre Rechtsnachfolger von Todes wegen (Anspruchsbe-
rechtigte) für die nach Abs. 2 gesicherten Ansprüche, wenn sie in einem 
Arbeitsverhältnis (freien Dienstverhältnis, Auftragsverhältnis) stehen oder 
gestanden sind und gemäß § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 lit. a bis d ASVG als 
im Inland beschäftigt gelten (galten) und über das Vermögen des Arbeit-
gebers (Auftraggebers) im Inland ein Verfahren nach der Insolvenzord-
nung (IO), RGBl. Nr. 337/1914 eröffnet wird. Den Verfahren nach der IO 
(im folgenden „Insolvenzverfahren“) stehen gleich:

1. die Anordnung der Geschäftsaufsicht,
2. die Nichteröffnung des Insolvenzverfahrens mangels kostendecken-

den Vermögens,
3. die Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 68 

IO wegen Vermögenslosigkeit,
4. die Löschung gemäß § 40 oder § 42 des Firmenbuchgesetzes (FBG), 

BGBl. Nr. 10/1991, wegen Vermögenslosigkeit,
5. die Zurückweisung des Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens gemäß § 63 IO,
6. der Beschluss gemäß § 153 Abs. 1 oder § 154 Abs. 1 des Außer-

streitgesetzes (AußStrG), BGBl. I Nr. 111/2003.

Hat ein ausländisches Gericht eine Entscheidung getroffen, die 
– nach der Verordnung (EU) Nr. 848/2015 vom 20. Mai 2015 über 

Insolvenzverfahren (Neufassung), ABl. Nr. L 141 vom 5.6.2015 
S. 19, oder 

– gemäß § 240 IO oder 
– nach den §§ 243 bis 251 IO (betreffend Kreditinstitute und Versi-

cherungsunternehmen)
im Inland anerkannt wird, besteht nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
gleichfalls Anspruch auf Insolvenz-Entgelt, wenn die Voraussetzungen

– des ersten Satzes mit Ausnahme der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens im Inland und

– des Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2008/94/EG vom 22. Oktober 2008 
über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Ar-
beitgebers, ABl. Nr. L 283 vom 28.10.2008 S. 36, erfüllt sind.

(2) Gesichert sind aufrechte, nicht verjährte und nicht ausgeschlossene 
Ansprüche (Abs. 3) aus dem Arbeitsverhältnis, auch wenn sie gepfändet, 
verpfändet oder übertragen worden sind, und zwar: 
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1. Entgeltansprüche, insbesondere auf laufendes Entgelt und aus der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses,

2. Schadenersatzansprüche, 
3. sonstige Ansprüche gegen den Arbeitgeber und 
4. die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kos-

ten. Dies sind insbesondere:
a) Prozesskosten, die dem Arbeitnehmer zur Durchsetzung der An-

sprüche nach Z 1 bis 3 rechtskräftig zugesprochen oder im Fall 
eines Insolvenzverfahrens gemäß § 109 IO festgestellt wurden; 

b) rechtskräftig zugesprochene Kosten der gemäß § 110 KO geführ-
ten Prüfungsprozesse; 

c) rechtskräftig zugesprochene Exekutionskosten zur Hereinbrin-
gung der Ansprüche des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber; 

d) tarifmäßige Prozesskosten, die dem Arbeitnehmer in einem Ver-
fahren zur Durchsetzung seiner Ansprüche nach Abs. 2 Z 1 bis 
3 entstanden sind und deren Ersatz ihm auf Grund eines rechts-
wirksamen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleiches 
oder Anerkenntnisses zusteht, sowie Prozesskosten, die dem Ar-
beitnehmer in einem derartigen Gerichtsverfahren entstanden 
sind, das gemäß § 7 Abs. 1 IO unterbrochen worden ist; 

e) Barauslagen und Kosten für den Rechtsvertreter, die dem Arbeit-
nehmer anläßlich eines außergerichtlichen Vergleiches oder An-
erkenntnisses über Ansprüche nach Abs. 2 Z 1 bis 3 entstanden 
sind, Kosten für den Rechtsvertreter jedoch nur bis zu der in der 
Tarifpost 2 des Rechtsanwaltstarifgesetzes, BGBl. Nr. 189/1969, 
festgesetzten Höhe; 

f ) tarifmäßige Verfahrenskosten und Barauslagen, die dem Arbeit-
nehmer im Zuge der Beantragung und der Teilnahme an einem 
Verfahren nach Abs. 1 erwachsen sind; 

g) tarifmäßige Verfahrenskosten und Barauslagen für eine nach-
trägliche Prüfungstagsatzung hinsichtlich von Forderungen, die 
nach der allgemeinen Prüfungstagsatzung entstanden oder fällig 
geworden sind;

h) die dem Arbeitnehmer zugesprochenen Kosten, wenn dieser vom 
Arbeitgeber die Ausstellung eines Dienstzeugnisses begehrt hat;

i) Prozesskosten, die der Arbeitgeber als Kläger dem Arbeitnehmer 
als Beklagten in einem Verfahren über Forderungen, die im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, zu ersetzen hat, 
soweit der Arbeitgeber diese wegen der Eröffnung eines Insol-
venz verfahrens oder Vorliegens eines anderen Insolvenztatbestan-
des nach Abs. 1 nicht mehr zahlen kann. Dies gilt nicht für Kos-
ten in einem Verfahren nach § 7 Abs. 7.
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(3) Insolvenz-Entgelt gebührt nicht (ausgeschlossener Anspruch): 
1. für Ansprüche nach Abs. 2, die durch eine im Sinne der Anfech-

tungsordnung, RGBl. Nr. 337/1914, bzw. der Insolvenzordnung an-
fechtbare Rechtshandlung erworben wurden; 

1a. für Ansprüche nach Abs. 2, wenn der Anspruchsberechtigte im Zu-
sammenhang mit der Insolvenz nach Abs. 1 wegen einer im § 11 
Abs. 3 angeführten Straftat verurteilt wird;

2. Für Ansprüche, die auf einer Einzelvereinbarung beruhen, die 
a) nach dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder auf 

Anordnung der Geschäftsaufsicht oder 
b) in den letzten sechs Monaten vor der Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens oder der Anordnung der Geschäftsaufsicht bzw. vor der 
Kenntnis vom Beschluss nach Abs. 1 Z 2 bis 6 

abgeschlossen wurde, soweit die Ansprüche über den durch Gesetz, 
Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung (§ 97 Abs. 1 des Arbeits-
verfassungsgesetzes (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974) zustehenden An-
spruch oder die betriebsübliche Entlohnung hinausgehen oder auf 
sonstigen Besserstellungen beruhen, wenn die höhere Entlohnung 
sachlich nicht gerechtfertigt ist; 
3. für Ansprüche auf Kündigungsentschädigung, sofern dieser An-

spruch das Entgelt für den Zeitraum von drei Monaten übersteigt, 
hinsichtlich jenes Betrages, den der Arbeitnehmer infolge des 
Unter bleibens der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige 
Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat; 

3a. für Ansprüche auf laufendes Entgelt, wenn für denselben Zeitraum 
Anspruch auf Kündigungsentschädigung nach Z 3 besteht, es sei 
denn, dass im Insolvenzverfahren die Insolvenzmasse, ansonsten der 
Arbeitgeber nicht in der Lage ist, das laufende Entgelt zum Teil oder 
zur Gänze dem Anspruchsberechtigten zu zahlen, höchstens jedoch 
bis zum Zeitpunkt des arbeitsrechtlich frühestmöglichen Austritts 
wegen Vorenthaltung des gebührenden Entgeltes; 

4. für Entgeltansprüche – ausgenommen solche nach Abs. 4a –, wenn 
der als Insolvenz-Entgelt begehrte Bruttobetrag im Zeitpunkt der 
bedungenen Zahlung den Grenzbetrag nach Maßgabe des Abs. 4 
übersteigt.

5. für Ansprüche nach Abs. 2, sofern auf Grund gesetzlicher Anord-
nung ein anderer als der Arbeitgeber (ehemaliger Arbeitgeber) zur 
Zahlung verpflichtet ist; 

6. für Ansprüche nach dem Betriebspensionsgesetz (BPG), BGBl. Nr. 282/ 
1990, gegenüber einer Pensionskasse im Sinne des Pensionskassen-
gesetzes (PKG), BGBl. Nr. 281/1990 oder einem Unternehmen im 
Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016, BGBl Nr. 34/2015.
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(4) Als Grenzbetrag gemäß Abs. 3 Z 4 gilt der zweifache Betrag der 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes (ASVG), der 

1. bei Entgeltansprüchen, die nach Zeiträumen bemessen werden, mit 
der Anzahl der Tage des jeweiligen Entlohnungszeitraumes zu ver-
vielfachen ist; 

2. bei Entgeltansprüchen, die nicht nach Zeiträumen bemessen wer-
den, mit der Anzahl der Tage des jeweiligen Kalendervierteljahres 
zu vervielfachen ist, in welchem der Anspruch abzurechnen gewesen 
wäre.

3. Abweichend von Z 1 und Z 2 gilt für Ansprüche auf Auszahlung 
von fällig gewordenem Entgelt aus Überstunden- oder Mehrarbeit, 
für die Zeitausgleich vereinbart war, aus Zeitguthaben oder Zeitzu-
schlägen als Grenzbetrag für jede abzugeltende Stunde ein Viertel 
der täglichen Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 Abs. 1 ASVG 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit. Diese Ansprüche gelten abweichend 
von § 44 Abs. 7 ASVG für jenen Kalendermonat als erworben, in 
dem sie fällig geworden sind; als monatliche Höchstbeitragsgrund-
lage gilt für diese Ansprüche der 30-fache Betrag der täglichen 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 Abs. 1 ASVG zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit.

Der jeweilige Grenzbetrag ist um die, vom Arbeitgeber bzw. der Masse 
auf den Einzelanspruch geleisteten Zahlungen zu vermindern.

(4a) Besteht Anspruch auf Abfertigung nach den §§ 23 und 23a AngG 
oder einer anderen gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrift, ge-
bührt Insolvenz-Entgelt hiefür 

a) bis zum Ausmaß der einfachen Höchstbeitragsgrundlage nach 
Abs. 4 pro Monatsbetrag Abfertigung in voller Höhe 

b) und, soweit ein höherer Anspruch zusteht, bis zum Ausmaß der 
zweifachen Höchstbeitragsgrundlage nach Abs. 4 pro Monatsbetrag 
Abfertigung in halber Höhe. 

(5) Sofern der gesicherte Anspruch auf Grund der insolvenzrechtlichen 
Vorschriften angemeldet werden kann, besteht Anspruch auf Insolvenz-
Entgelt nur dann, wenn der gesicherte Anspruch als Forderung in einem 
solchen Insolvenzverfahren angemeldet worden ist, es sei denn, daß dem 
Anspruchsberechtigten die Anmeldung nicht möglich war. Wird Insol-
venz-Entgelt auf Grund einer ausländischen Entscheidung beantragt, hat 
der Antragsteller eine nach dem jeweiligen ausländischen Recht erforder-
liche Forderungsanmeldung der zuständigen Geschäftsstelle der Insol-
venz-Entgelt-Fonds-Service GmbH (IEF-Service GmbH) zur Kenntnis zu 
bringen.
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(6) Keinen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt haben:
1. Arbeitnehmer, die in einem Dienstverhältnis zum Bund, zu einem 

Bundesland, zu einer Gemeinde, zu einem Gemeindeverband oder 
zu einem Arbeitgeber stehen, der entweder nach den allgemein an-
erkannten Regeln des Völkerrechtes oder gemäß völkerrechtlichen 
Verträgen oder auf Grund des Bundesgesetzes über die Einräumung 
von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen, 
BGBl. Nr. 677/1977, Immunität genießt, aus diesem Dienstverhält-
nis; 

2. Gesellschafter, denen ein beherrschender Einfluss auf die Gesell-
schaft zusteht, auch wenn dieser Einfluss ausschließlich oder teil-
weise auf der treuhändigen Verfügung von Gesellschaftsantei-
len Dritter beruht oder durch treuhändige Weitergabe von Gesell-
schaftsanteilen ausgeübt wird; 

3. Personen, die nach § 66a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1977, BGBl. Nr. 609, der Arbeitslosenversicherungspflicht unter-
liegen.

(§ 1 IESG idF BGBl I 2017/123)

Schrifttum zu § 1 IESG
Adamovic, Kein Insolvenz-Ausfallgeld für Kosten der Nettoberechnung einer 

 Nachzahlung, ARD 5666/6/2006;
W. Anzenberger, § 3a IESG: Sicherungsgrenzen und Sittenwidrigkeitskorrektiv,  

RdW 2000/140, 161;
W. Anzenberger, Überwälzung des Finanzierungsrisikos auf den IAG-Fonds,  

DRdA 2001/37, 366 (EAnm);
Balla, Überstundenentgelt und seine Mitberücksichtigung bei der Berechnung der 

 Abfertigung, DRdA 2002, 169;
Bartos, Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1994, SozSi 1994, 161;
Binder, Die Gemeinschaftsmaßnahmen zur Wahrung von Arbeitnehmerinteressen  

bei Betriebsübergang, Massenentlassung und Insolvenz und ihre Bedeutung für  
das  österreichische Arbeitsrecht, in Koppensteiner (Hrsg), Österreichisches und 
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Binder, Zur Subsidiarität des Insolvenz-Ausfallgeldfonds bei Erwerberinsolvenz, 
DRdA 2005/1, 37 (EAnm);

F. Bydlinski, Lohn- und Kondiktionsansprüche aus zweckverfehlenden 
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F. Bydlinski, Arbeitsrechtskodifikation und allgemeines Zivilrecht (1969);
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Deriu, Insolvenz-Entgeltsicherung zwischen EU-Recht und nationalem Recht (2013);
Dirschmied, Probleme aus dem Insolvenz-Entgeltsicherungsrecht, DRdA 1980, 380;
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Fink, Ist die Zahlung der Kreditzinsen eine Zug-um-Zug-Leistung?, ÖJZ 1985, 433;
Fink, Kürzung des Insolvenz-Ausfallgeldes für Organmitglieder, RdW 1989, 337;
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Gahleitner/Leitsmüller, Umstrukturierung und AVRAG (1996);
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Geppert, Sozialversicherungspflicht von Vorstandsmitgliedern, DRdA 1982, 407 (EAnm);
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ZAS 1994, 188;
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Holler, Neuerungen im Bereich der Entgeltsicherung bei Insolvenz, ZAS 1987, 147;
Holzer, Das Dienstrecht der Lizenzfußballer im österreichischen Fußballbund,  

DRdA 1972, 63;
Holzer, Irrtumsanfechtung bei zeitwidriger Kündigung im Arbeitsverhältnis, JBl 1985, 

82;
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DRdA 1994, 461;
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